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Gebrauchte Software-Lizenzen dürfen generell weiterverkauft werden. Dies gilt auch, 

wenn die Software im Internet heruntergeladen wurde. 

  
Oracle entwickelt und vertreibt, insbesondere per Download über das Internet, sogenannte 

„Client-Server-Software“. UsedSoft ist ein deutsches Unternehmen, das mit Lizenzen 

handelt, die es Oracle-Kunden abgekauft hat. Die UsedSoft-Kunden, die noch nicht im 

Besitz der Software sind, laden nach dem Erwerb einer „gebrauchten“ Lizenz unmittelbar 

von der Internetseite von Oracle eine Programmkopie herunter. 

       

Der Gerichtshof führt in seinem Urteil aus, dass der Grundsatz der Erschöpfung des 

Verbreitungsrechts nicht nur dann gilt, wenn der Urheberrechtsinhaber die Kopien seiner 

Software auf einem Datenträger (CD-ROM oder DVD) vermarktet, sondern auch dann, 

wenn er sie durch Herunterladen von seiner Internetseite verbreitet.  

Stellt der Urheberrechtsinhaber seinem Kunden nämlich eine – körperliche oder 

nichtkörperliche  –  Kopie zur Verfügung, und schließt er gleichzeitig gegen Zahlung eines 

Entgelts einen Lizenzvertrag, durch den der Kunde das unbefristete Nutzungsrecht an dieser 

Kopie erhält, so verkauft er diese Kopie an den Kunden und erschöpft damit sein 

ausschließliches Verbreitungsrecht. Durch ein solches Geschäft wird nämlich das Eigentum 

an dieser Kopie übertragen. Somit kann sich der Rechtsinhaber, selbst wenn der 

Lizenzvertrag eine spätere Veräußerung untersagt, dem Weiterverkauf dieser Kopie nicht 

mehr widersetzen. 

 

 

Fazit 

Der EUGH erlaubt zwar den Weiterverkauf von gebrauchten Software-Lizenzen, 

aber der Ersterwerber ist nicht berechtigt, die Lizenz aufzuspalten und teilweise 

weiter zu verkaufen. 


